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TOP     Beratungsgegenstand 
_________________________________________________________________ 

TOP 4 Änderung der Grundordnung der Technischen Universität Berlin: 
Anpassung an das neue BerlHG und Neugliederung (Fortführung der Sitzung 
vom 14.06.2023) 

TOP 5 Verschiedenes 
_________________________________________________________________ 

TOP 4  Änderung der Grundordnung der Technischen Universität Berlin: 
Anpassung an das neue BerlHG und Neugliederung 

Pat Schubert eröffnet den Tagesordnungspunkt und übergibt das Wort an Annette 
Hiller. Die bisher beantragten Änderungen der Grundordnung in der Synopse werden 
begleitet durch eine Beschlussliste (Anlage 1) diskutiert.  
Die Sitzung wird für zehn Minuten unterbrochen. 
Der EAS diskutiert weitere Änderungen, insbesondere zu den Thematiken 
Promovierendenvertretung und nebenberufliche Frauen- und Gleichstellungs-
beauftragte.  
Abschließend erläutern Pat Schubert und Annette Hiller, dass die Frist für den Versand 
von Änderungsanträgen nach § 16 Absatz 1 Satz 2 der Geschäftsordnung (GO-EAS) 
heute (14.06.) abläuft, eventuelle weitere Anträge also bis 17 Uhr in der 
Geschäftsstelle eingegangen sein müssen, damit sie noch in die Beschlussliste 
aufgenommen und über die Cloud an die Mitglieder verteilt werden können. 
In der Sitzung am 05.07.2023 können nach § 16 Absatz 1 Satz 3 GO-EAS nur noch 
redaktionelle Änderungen beantragt werden. 

TOP 5  Verschiedenes 

- entfällt - 

Die Sitzung wird um 15:18 Uhr geschlossen. 

Vorsitz: Pat Schubert 

gez. 

Protokoll: Lara van Gemmern

 gez. 
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Entscheidungsmöglichkeit 1/ 
Mögliche Begründung (Entscheidungshilfe) 
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Nein 
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1. Nach § 12 wird folgender § 12a eingefügt:

§ 12a
Sitzungsgeld 

(1) 1Studierende, die als Mitglieder oder Teilnehmer*innen mit Rede- und Antragsrecht an 
Sitzungen von Gremien der Akademischen Selbstverwaltung der Technischen Universität Berlin 
oder deren Ausschüssen, Kommissionen und Unterkommissionen teilnehmen, für die kein 
Anspruch auf Sitzungsgeld nach der  Hochschulsitzungsgeldverordnung des Landes Berlin 
(HSigVO) besteht, erhalten zur Förderung der Partizipation dennoch Sitzungsgeld.  2Die Höhe 
des Sitzungsgeldes entspricht dem jeweils geltenden Satz, den Bezirksverordnete für 
Ausschusssitzungen erhalten. 3Soweit die Sitzungsdauer drei Stunden überschreitet, erhöht 
sich das Sitzungsgeld nach Satz 2 um drei Zehntel, aufgerundet auf einen vollen Euro-Betrag. 
4Mehrere Sitzungen eines Gremiums an einem Tag zählen als eine Sitzung mit gegebenenfalls 
erhöhter Stundenzahl. 5Soweit der Sitzungsgeldanspruch nach HSigVO unter dem nach Satz 3 
liegt, wird der höhere Betrag gezahlt (Günstigkeitsprinzip).  

(2) Studierende, die als Wahlhelfer*innen die Durchführung der Wahlen unterstützen, erhalten 
pro zwei Stunden Einsatz als Aufwandsentschädigung den Satz, den Bezirksverordnete für 
Ausschusssitzungen erhalten. 

Die HSigVO sieht Sitzungsgelder nur für bestimmte Gremien vor, weswegen studentisches 
Engagement oft nicht einmal minimal entschädigt wird. Da man durchaus diskutieren kann, ob 
neben der HSigVO überhaupt Raum für eine solche Regelung ist, wurde als Größenordnung 
für die Höhe der Sitzungsgelder die Regelung in der HSigVO gewählt. Diese orientiert sich an 
den Ausschusssitzungen der Bezirksverordneten und sieht für AS, EAS und KU die die 3/10-
Erhöhung vor. Hier wurde allerdings auf eine Einordnung der Gremien nach Wertigkeit 
verzichtet und stattdessen auf den Zeitaufwand abgestellt.  
Das Problem der Entschädigung studentischer Wahlhelfer wurde so ebenfalls angegangen.  

Kein Gegenvorschlag 

2. § 21 (Aufgaben des Präsidiums) Absatz 2 Satz 1 Nr. 9 wird wie folgt gefasst: 
2) 1Das Präsidium ist für alle Aufgaben der Technischen Universität Berlin zuständig, soweit
diese Ordnung nichts anderes bestimmt. 2Es ist insbesondere zuständig für 
(…) 
9. die Abgabe des jeweils nach zwei Jahren vorzulegenden Rechenschaftsberichts an den
Erweiterten Akademischen Senat und das Kuratorium 

§ 31 Nr. 3 und § 25 Absatz 1 Nr. 2 werden entsprechend angepasst.

§ 21 (Aufgaben des Präsidiums) Absatz 2 Satz 1 Nr. 9 wird wie folgt gefasst:
2) 1Das Präsidium ist für alle Aufgaben der Technischen Universität Berlin zuständig, soweit
diese Ordnung nichts anderes bestimmt. 2Es ist insbesondere zuständig für 
(…) 
9. die Abgabe des jeweils nach einem Jahr vorzulegenden Rechenschaftsberichts an den
Erweiterten Akademischen Senat und das Kuratorium 

§ 31 Nr. 3 und § 25 Absatz 1 Nr. 2 werden entsprechend angepasst.

Anlage 1
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BerlHG sieht jährlich vor. Erarbeitung muss keinen Mehraufwand bedeuten, da das Präsidium 
ohnehin regelmäßig in den Gremien berichtet; Orientierung an ebenfalls jährlicher 
Haushaltsplanerstellung. 
 

Alte GrundO sah alle 2 Jahre vor und das hat kaum ein Präsidium je geschafft. Erarbeitung 
bedeutet doch Mehraufwand, Orientierung an Haushaltsplanerstellung macht keinen Sinn, da 
diese sich immer auf zurückliegende Jahre bezieht. 

3.  § 23 Vizepräsident*innen Absätze 1und 2 und § 55 (Nominierung/Wahl/Abwahl der VPs) 
Absätze 1 bis 3 werden wie folgt gefasst: 
 

§ 23 Vizepräsident*innen 
 
(1)  1Der*die Erste Vizepräsident*in ist ständige Vertreter*in des*der Präsident*in. 2Im Übrigen 
gilt § 20 Absatz 2 Satz 4. 3Er*sie ist nach den Vorschriften des § 55 aus dem Kreis der der 
Hochschule angehörenden hauptberuflichen Professor*innen zu wählen. 
 
(2) 1An der Technischen Universität Berlin werden mindestens zwei weitere 
Vizepräsident*innen, die hauptamtlich tätig sein sollen, gewählt.  3Der oder die erste 
Vizepräsident*in und die zwei weiteren Vizepräsident*innen müssen die Kernthemen 
Forschung, Berufung, Studium und Lehre abdecken.  
  
(3) und (4) (…) 
 

§ 55 Nominierung, Wahl und Abwahl der Vizepräsident*innen 
 
(1)  1Die Vorschläge für die Wahl der Vizepräsident*innen werden vom Akademischen Senat 
beschlossen. 2Es sind diejenigen Vorschläge zu berücksichtigen, die von der Mehrheit der 
Mitglieder des Akademischen Senates unterstützt werden. 
 
(2) 1Die Ausschreibung der drei nach § 23 verpflichtend zu wählenden Vizepräsident*innen 
erfolgt parallel zur Ausschreibung des Präsident*innenamtes. 2Der*die neugewählte 
Präsident*in bestimmt die Anzahl der weiteren zu besetzenden haupt- und nebenamtlichen 
Vizepräsident*innen, die dann ebenfalls ausgeschrieben werden. 
 
(3) 1Aus den Bewerbungen um die Vizepräsident*innenämter schlägt der*die Präsident*in dem 
Akademischen Senat Kandidat*innen zur Nominierung vor. 2Die Vorschläge sind zu begründen. 
 
(4) bis (8) (…) 
 

  Links stell das Ergebnis der Diskussion im EAS vom 14.06. dar.  
Absatz 1 ist redaktionell aus § 55 verschoben worden. 
 
Kein Gegenvorschlag 

4.  § 24 Kanzler*in Absatz 2 Sätze 1 und 2 werden wie folgt gefasst: 
(2) 1Die Amtszeit beträgt sechs Jahre. 2Mit dem*der Kanzler*in wird ein öffentlich-rechtliches 
Auftragsverhältnis begründet.  

  § 24 Kanzler*in Absatz 2 Satz 1 wird wie folgt gefasst: 
(2) 1Die Amtszeit beträgt sechs Jahre. 
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Der gesetzliche Regelfall des BerlHG ist die Anlage des Kanzler*innenamtes auf 8 Jahre mit 
möglicher Wiederwahl als Beamt*in. Beamt*in, weil die Kanzle*innenstelle als ein auf Dauer 
ausgerichtetes Amt gedacht ist. Allerdings sieht das Bundesverfassungsgericht in den K-
Aufgaben keinen hinreichenden Grund für eine befristete Verbeamtung, weswegen das BerlHG 
(s. rechts) zumindest die Ks, die 10  Jahre Beamtentum voll haben, nach Ablauf der Dienstzeit 
in den Ruhestand schickt (Pensionslast!). Hinsichtlich der anderen wird m.E. bewusst das Risiko 
des Einklagens eingegangen.  
Daher bietet sich, wenn man ein flexibles mit dem Rest des Präsidiums eher häufiger 
wechselndes K-Amt haben möchte, das öffentlich-rechtliche Auftragsverhältnis an.  
 
(Vgl. auch die längere Stellungnahme im EAS- WebEx und der Cloud) 

Wenn mit Ausnahme der Amtszeit die Regelung des BerlHG übernommen werden soll, muss 
hier nichts weiter geregelt werden. Das BerlHG trifft die folgende Regelung: 
 
§ 58 
Kanzler oder Kanzlerin 
 (3) Die Amtszeit des Kanzlers oder der Kanzlerin beträgt acht Jahre. Durch Regelung in der 
Grundordnung kann eine kürzere Amtszeit bestimmt werden, die sechs Jahre nicht 
unterschreiten darf. Der Kanzler oder die Kanzlerin tritt nach Ablauf der Amtszeit oder mit 
Erreichen der Altersgrenze in den Ruhestand, wenn er oder sie eine Dienstzeit von 
mindestens zehn Jahren in einem Beamtenverhältnis mit Dienstbezügen zurückgelegt hat 
oder aus einem Beamtenverhältnis auf Lebenszeit zum Beamten oder zur Beamtin auf Zeit 
ernannt worden ist; sind diese Voraussetzungen nicht erfüllt, ist der Kanzler oder die Kanzlerin 
mit Ablauf der Amtszeit entlassen. 
(4) Der Kanzler oder die Kanzlerin ist Beamter oder Beamtin auf Zeit. Er oder sie wird nach 
seiner oder ihrer Wahl vom Senat von Berlin bestellt. Wiederwahl ist zulässig. Die 
Hochschulen können durch Grundordnung festlegen, dass er oder sie in einem befristeten 
öffentlich-rechtlichen Auftragsverhältnis beschäftigt werden kann. Es kann vereinbart werden, 
dass nach dem Ausscheiden aus dem Amt ein unbefristetes Beschäftigungsverhältnis an der 
Hochschule begründet wird. 
(…) 

5.  § 24 Kanzler*in Absatz 2 Satz 2 (wenn unter 3 die linke Alternative gewählt wurde) oder Satz 
3 (wenn unter 3 die rechte Alternative gewählt wurde) wird wie folgt gefasst: 
Einmalige Wiederwahl ist zulässig. 
 
Amtszeitbegrenzung, um Stagnation und Verkrusten von Strukturen vorzubeugen 

  Wenn keine Amtszeitbegrenzung gewünscht wird, ist eine Regelung in der GrundO nicht 
erforderlich, da im BerlHG bereits „Wiederwahl ist zulässig“ geregelt ist. 
 
Der Kanzler gab im EAS zu bedenken, dass das Kanzler*innenamt weniger attraktiv ist, wenn 
man es längstens 12 Jahre ausüben darf 

6.  Änderungsantrag Günther zu § 26 (Aufgaben des AS). Nr. 1 soll wie folgt geändert werden: 
 
Der Akademische Senat ist zuständig für akademische Angelegenheiten, die die Hochschule 
als Ganzes betreffen, neben den Aufgaben aus §§ 61 Absatz 2, 67 Absatz 3 BerlHG 
insbesondere auch für 
1. die Stellungnahme zu den Hochschulverträgen, sowie die Beratung bzw. Stellungnahme zu 

den Leistungsberichten des Präsidiums über die Erfüllung der Hochschulverträge 
 
Begründung Günther: Gemäß § 7a Innovationsklausel BerlHG kann die TU Berlin hier eine 
abweichende Reglung treffen. Der AS hat schon in § 26 Abs 1 Nr. 1 der GrundO die Aufgabe, 
zu den HS-Verträgen Stellung zu nehmen.  
Das TU-Präsidium muss regelmäßig, alle zwei Jahre, einen Leistungsbericht der HS-Leitung 
über die Erfüllung des Hochschulvertrages an den Senat senden. Konsequent wäre es, wenn 

  Änderungsantrag Günther auf Änderung des § 26 Nr. 1 wird abgelehnt, § 26 Nr. 1 bleibt: 
 
Der Akademische Senat ist zuständig für akademische Angelegenheiten, die die Hochschule 
als Ganzes betreffen, neben den Aufgaben aus §§ 61 Absatz 2, 67 Absatz 3 BerlHG 
insbesondere auch für 
1.die Stellungnahme zu den Hochschulverträgen, 
 
Wer soll der Adressat der Stellungnahme sein? Das Präsidium? Der Senat von Berlin wünscht 
keine AS-Stellungnahme. Wer würde die Stellungnahme formulieren? 
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der AS neben der Stellungnahme zu den HS-Verträgen auch zur Umsetzung der HS-Verträge 
durch das Präsidium Stellung nimmt. 
 

7.  Änderungsantrag Günther zu § 26 (Aufgaben des AS). Nr. 2 soll wie folgt geändert werden: 
 
Der Akademische Senat ist zuständig für akademische Angelegenheiten, die die Hochschule 
als Ganzes betreffen, neben den Aufgaben aus §§ 61 Absatz 2, 67 Absatz 3 BerlHG 
insbesondere auch für 
1. (…) 
2. Vorschläge für die Errichtung, Veränderung und Aufhebung von 
wissenschaftsunterstützenden Organisationseinheiten sowie Stellungnahmen zur Errichtung, 
Veränderung und Aufhebung von Untergliederungen der Fakultäten, im Benehmen mit der 
betroffenen Fakultät. 
 
Begründung Günther: Der AS der TU Berlin ist gemäß BerlHG seit Jahrzehnten zuständig für 
Vorschläge für die Errichtung, Veränderung und Aufhebung von allen Organisationseinheiten 
und hat hier ein etabliertes Vorgehen und gute Praxis in den Gremien. 
Durch eine Übernahme aus dem neuen BerlHG, die Zuständigkeit des AS nur noch für 
Vorschläge für die Errichtung, Veränderung und Aufhebung wissenschaftlicher 
Organisationeinheiten zu beschränken, würde nicht nur die gute gelebte Praxis an der TU 
Berlin unterlaufen, mit dieser Neureglung könnten alle wissenschaftsunterstützenden 
Organisationseinheiten, wie ZECM, Bibliothek etc. ohne Gremienbeteiligung allein durch 
Präsidiumsbeschluss geändert und aus der TU Berlin outgesourct werden.  
Wenn sich das Präsidium entscheidet, bei solchen weitgreifenden Entscheidungen den AS 
einzubeziehen, könnte entsprechend auch die „alte“ flexible und an der TU Berlin etablierte 
Regelung beibehalten werden.  
  

  Änderungsantrag Günther auf Änderung des § 26 Nr. 2 wird abgelehnt, § 26 Nr. 2 bleibt: 
 
Der Akademische Senat ist zuständig für akademische Angelegenheiten, die die Hochschule 
als Ganzes betreffen, neben den Aufgaben aus §§ 61 Absatz 2, 67 Absatz 3 BerlHG 
insbesondere auch für 
1. (…) 
2. Vorschläge für die Errichtung, Veränderung und Aufhebung von wissenschaftlichen 
Organisationseinheiten sowie Stellungnahmen zur Errichtung, Veränderung und Aufhebung 
von Untergliederungen der Fakultäten, im Benehmen mit der betroffenen Fakultät. 
 
Die Begründung von Frau Günther, der AS sei bisher für Vorschläge für die Errichtung, 
Veränderung und Aufhebung von allen Organisationseinheiten zuständig gewesen, ist falsch. 
Er war auch bisher nur für die wissenschaftlichen Organisationseinheiten zuständig, was sich 
aus seiner Zuständigkeit für Akademische Angelegenheiten (Satz 1) ergibt. Die Einfügiungn des 
„wissenschaftlich“ durch das neue BerlHG dient nur der Klarstellung und hat keinene neuen 
Regelungsgehalt. 
Die Einfügung von „wissenschaftsunterstützenden“ dagegen würde dem AS eine über die 
akademischen Angelegenheiten hinausgehende Allgemeinzuständigkeit geben, die dem 
Gremium nicht zusteht. Der AS ist nicht das Alleintscheidungsgremium der TU. Alle Rechte bei 
einem einzigen Gremium zu konzentrieren, ist auch rechtlich bedenklich. Zuständigkeiten 
müssen zwischen verschiedenen Entscheidungsorganen ausbalanciert sein. 

8.  § 34 Absatz 1 Nr. 1 (Zusammensetzung der Kuratoriums): 
(1) Dem Kuratorium gehören an 
1. vier Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens, die in besonderem Maße mit dem 

Wissenschaftsbereich vertraut und nicht Mitglieder der Technischen Universität Berlin, des 
Senats von Berlin oder der Berliner Verwaltung sind, 

 
Damit wäre das Verhältnis zwischen externen und internen Kurator*innen ausgeglichen. Die 
internen könnten nicht mehr einfach überstimmt werden. 
 

  § 34 Absatz 1 Nr. 1 (Zusammensetzung der Kuratoriums): 
(1) Dem Kuratorium gehören an 
1. sechs Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens, die in besonderem Maße mit dem 

Wissenschaftsbereich vertraut und nicht Mitglieder der Technischen Universität Berlin, des 
Senats von Berlin oder der Berliner Verwaltung sind, 

 
Externe Kurator*innen sind „Botschafter“ der Universität und können für sie in der Gesellschaft 
viel bewegen, also Anzahl keinesfalls reduzieren. 
Meinungsbild im EAS am 14.06.: überwiegend für diese Regelung 
 

9.  Redaktionelle Streichung von § 34 Absatz 5    
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(5) Mitglieder des Akademischen Senats oder des Erweiterten Akademischen Senats und des 
Wahlkonvents dürfen dem Kuratorium nicht angehören. 
 
Ist in § 64 Absatz 4 Satz 2 BerlHG bereits geregelt. Hinsichtlich Wahlkonvent bedarf es keiner 
zusätzlichen Regelung. Eine Inkompatibilität zwischen Mitgliedschaft im Wahlkonvent und 
Kuratorium ist nicht ersichtlich. 
 

10.  Änderungsantrag Günther zu § 35 Aufgaben des Kuratoriums. § 35 Absatz 1 Nr. 4 soll wie 
folgt geändert werden:  
(1) Das Kuratorium ist zuständig für 
(…) 
4. Empfehlungen zur Entwicklung der Hochschule sowie die Stellungnahme zu Struktur- und 
Entwicklungsplänen  
 
Begründung Günther: Das neue BerlHG benutzt den Begriff „Ausstattungspläne“ nicht mehr. 
In § 65 (1), Nr. 4. heißt jetzt „Empfehlungen zur Entwicklung der Hochschule und 
Stellungnahme zum Struktur- und Entwicklungsplan“. Dieser Begriff soll übernommen werden. 
 

  Änderungsantrag Günther zu § 35 Aufgaben des Kuratoriums. § 35 Absatz 1 Nr. 4 wird 
abgelehnt, es wird die ALTE Fassung beibehalten: 
(1) Das Kuratorium ist zuständig für 
(…) 
4. die Stellungnahme zu Hochschulentwicklungs- und Ausstattungsplänen 
 
 
Kein Gegenargument ersichtlich. Empfehlung: Annehmen 
 

11.  § 35 Aufgaben des Kuratoriums. In § 35 Absatz 1 wird folgender Satz 2 ergänzt:  
(1) 1Das Kuratorium ist zuständig für (…) 
2Die Kuratoriumsmitglieder begreifen sich als Botschafter*innen der Hochschule in der 
Gesellschaft. 
 
Klarstellung, was die TU von ihren (externen) Kuratoren erwartet. 
 

  In § 35 Absatz 1 wird kein Satz 2 eingefügt. 
 
 
 
Das muss man nicht reinschreiben, die Bindung muss man durch Verhalten erzeugen. 

12.  Streichung der Tenure-Board-Beauftragten in § 36 Absatz 3 Satz 2 Nr. 15 (Fakultätsrat) 
 
2Mit Rede- und Antragsrecht sind berechtigt, in den Sitzungen des Fakultätsrates teilzunehmen: 
(…) 
15.  die vom in der Satzung über die Besetzung von Professuren und Juniorprofessuren 

vorgesehenen Tenure Board entsandten Beauftragten 
16. den*die Beauftragte*n für Diversität und Antidiskriminierung und/oder eine Vertretung des 

entsprechenden Gremiums und die entsprechenden dezentralen Ansprechpersonen nach 
§ 59a BerlHG 

 
Ein Rede-Und Antragsrecht im FR wird nicht benötigt. 
 

  in § 36 Abs. 3 Satz 2 Nr. 15 (Fakultätsrat) werden die Tenure-Board-Beauftragten beibehalten: 
 
2Mit Rede- und Antragsrecht sind berechtigt, in den Sitzungen des Fakultätsrates teilzunehmen: 
(…) 
15.  die vom in der Satzung über die Besetzung von Professuren und Juniorprofessuren 

vorgesehenen Tenure Board entsandten Beauftragten 
16. den*die Beauftragte*n für Diversität und Antidiskriminierung und/oder eine Vertretung des 

entsprechenden Gremiums und die entsprechenden dezentralen Ansprechpersonen nach 
§ 59a BerlHG 

 
Ein Rede-Und Antragsrecht im FR wird benötigt. 
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13.  Nach § 47 wird der Abschnitt IV von Institute in Untergliederungen der Fakultäten umbenannt 
und es wird folgender neuer § 48 eingefügt (die Nummerierung der folgenden Paragrafen wird 
redaktionell entsprechend angepasst: 

§ 48 
Untergliederung der Fakultäten 

 
(1) Soweit der Fakultätsrat im Benehmen mit dem Akademischen Senat nicht gemäß § 37 
Absatz 1 Satz 1 Nr. 2. etwas anders bestimmt, werden auf der Ebene der Fakultäten Institute 
nach Maßgabe der folgenden Vorschriften gebildet.  
 
(2) 1Andere Organisationsformen können im Einvernehmen zwischen Fakultätsrat und 
Akademischem Senat für einen Zeitraum von 2 Jahren erprobt werden. 2Nach Ablauf dieser 
Frist kann nach Evaluation eine Verlängerung des Erprobungszeitraumes um weitere 2 Jahre 
beschlossen werden; nach Ablauf der Erprobungsphase ist bei Bewährung eine entsprechende 
Ergänzung der Grundordnung herbeizuführen. 3Im Beschluss auf Einrichtung der zu 
erprobenden neuen Organisationsformen sind die in § 75a Absatz 1 Satz1 BerlHG aufgezählten 
Festlegungen zu treffen. 4Die Institute, deren Rechte durch die neuen Organisationsformen 
eingeschränkt werden, müssen der Erprobung und ihrer Verlängerung zustimmen. 
 
(3) 1Vor dem Beschluss des Fakultätsrates, seine Institute aufzulösen, sind diese anzuhören. 
2Die Auflösung wird wirksam mit Ablauf der aktuellen Amtsperiode, soweit die betroffenen 
Institutsräte nicht ihre Auflösung zu einem früheren Zeitpunkt beschließen. 3Dieser Zeitpunkt 
kann nicht vor Herstellung des Einvernehmens zwischen Fakultätstrat und Akademischem 
Senat gemäß § 37 Absatz 1 Satz 1 Nr. 2 liegen. 
 
(4) Die Aufgaben des Institutsrates fallen bei Auflösung an den Fakultätsrat zurück, die 
Aufgaben des*der Geschäftsführenden Direktor*in an den*die Dekan*in. 
 
§ 75a BerlHG eröffnet die Möglichkeit, neue Organisationsformen auf Fakultätsebene zu 
schaffen. Diese müssen aber in der Grundordnung abgebildet sein. 
Mit dieser Regelung wird in Absatz 2 versucht, vor einer endgültigen Festlegung auf neue 
(nicht erprobte) Organisationsformen anstelle oder neben den Instituten, die nach wie vor den 
Regelfall bilden (Absatz 1), diese neuen Organisationsformen einer Erprobung zuzuführen. 
Neu könnte dabei auch die ersatzlose Abschaffung der Institute sein (Absätze 3 und 4). 
 

  Keine Einfügung des Paragrafen 
 
Es soll so bleiben wie es ist / Eine solche Norm erscheint denkbar, aber das muss weiter 
diskutiert werden (entweder im EAS oder in einer späteren GrundO-Änderung); neue 
Organisationseinheiten müssten in SAP abgebildet werden - das wird teuer 

14.  § 48a (Institutsrat) Absatz 6 wird gestrichen und durch folgendes ersetzt: 
 
(6) 1Gehören einem Institutsrat nur drei Hochschullehrer*innen an, so entfällt das Stimmrecht 
der Gruppe der Studierenden, es sei denn, der*die Vertreter*in der Mitarbeiter*innen für 

  § 48a (Institutsrat) Absatz 6 wird unverändert beibehalten: 
 
(6) 1Gehören einem Institutsrat nur drei Hochschullehrer*innen an, so entfällt das Stimmrecht 
der Gruppe der Studierenden, es sei denn, der*die Vertreter*in der Mitarbeiter*innen für 
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Technik, Service und Verwaltung ist in einer Angelegenheit nicht stimmberechtigt. 2Gehören 
einem Institutsrat nur zwei Hochschullehrer*innen an, so entfällt zusätzlich das Stimmrecht der 
Gruppe der Mitarbeiter*innen für Technik, Service und Verwaltung. 3Gehört einem Institutsrat 
nur ein*e Hochschullehrer*in an, so verfügt nur sie oder er über das Stimmrecht. 4Die 
Vertreter*innen der Gruppen, deren Stimmrecht entfällt, haben im Übrigen die gleichen Rechte 
und Pflichten wie die stimmberechtigten Mitglieder. 
Gehören einem Institutsrat weniger als vier Hochschullehrer*innen an, werden die Stimmen der 
verbleibenden Hochschullehrer*innen so gewichtet, dass sie in Ihrer Gesamtheit 4 Stimmen 
entsprechen. 
 
Bei 3 HL würde also auf jede*n HL ein Stimmenanteil von 1,33 entfallen, bei 2 HL auf jede* n 2  
und bei einer*m HL 4.  
 

Technik, Service und Verwaltung ist in einer Angelegenheit nicht stimmberechtigt. 2Gehören 
einem Institutsrat nur zwei Hochschullehrer*innen an, so entfällt zusätzlich das Stimmrecht der 
Gruppe der Mitarbeiter*innen für Technik, Service und Verwaltung. 3Gehört einem Institutsrat 
nur ein*e Hochschullehrer*in an, so verfügt nur sie oder er über das Stimmrecht. 4Die 
Vertreter*innen der Gruppen, deren Stimmrecht entfällt, haben im Übrigen die gleichen Rechte 
und Pflichten wie die stimmberechtigten Mitglieder. 
 
In der Diskussion war auch das Entfallen des Stimmrechts für eine der anderen 3 Gruppen 
nach Losentscheid / abwechselnd pro Abstimmung. Der Stimmgewichtungsvorschlag wurde 
aber allgemein positiv aufgenommen. Wer für abwechselnden /gelosten Stimmentfall ist, kann 
in der Sitzung den Antrag einbringen, dies abzustimmen (ohne Frist, da es bereits diskutiert 
wurde) 

15.  § 54 (Wahl und Abwahl des*der Präsident*in, Absatz 1:: 
(1) Rechtzeitig vor der Ausschreibung der Stelle des*der Präsident*in, kann der Akademische 
Senat eine viertelparitätisch besetzte Findungskommission einsetzen.  
 
Befürchtung, dass der viertelparitätische Wahlkonvent durch eine von einer Gruppe dominierte 
Findungskommission keine echte Wahl mehr hat, weil die Auswahl eigentlich schon erfolgt ist. 
 

  § 54 (Wahl und Abwahl des*der Präsident*in, Absatz 1: 
(1) Rechtzeitig vor der Ausschreibung der Stelle des*der Präsident*in, kann der Akademische 
Senat eine Findungskommission einsetzen.  
 
Die Einschränkung „viertelparitätisch“ stellt eine unnötige Beschränkung dar. Nach § 46 
Absatz 4 BerlHG ist die Beteiligung aller Statusgruppen, ohne dass eine Gruppe die Mehrheit 
haben darf, hin festgelegt. Modelle für die Findungskommission, in die z.B. die*der 
Vorsitzende des KU oder ein sachkundiger Dritter berufen wird, würden durch 
„viertelparitätisch“ unmöglich gemacht. Der AS muss i.ü. dem Votum der Findungskommission 
nicht folgen. Für einen gezielte Ansprache von Personen werden die HL / Dritte benötigt. 
. 

16.  In § 54 (Wahl und Abwahl des*der Präsident*in), Absatz 2 wird folgender  Satz 5 ergänzt: 
 
4Das Kuratorium nimmt zu den betreffenden Vorschlägen Stellung. 5Soweit das Kuratorium in 
seiner Stellungnahme zum Ausdruck bringt, dass ein*e andere Bewerber*in nicht ausreichend 
gewürdigt wurde, erfolgt eine erneute Befassung im Akademischen Senat. 
 
 
Das Vorschlagsrecht des Kuratoriums widerspricht dem Gutachten Classen, der den 
Wahlkonvent nur für rechtlich unbedenklich ansieht, soweit die Nominierungen durch ein 
Gremium mit Hochschullehrer*innenmehrheit erfolgen. Da das KU aber den Wunsch nach 
einem eigenen Nominierungsrecht hatte, wird ihm durch diese Ergänzung die Möglichkeit 
gegeben, den AS zu bitten, auch die vom KU präferierten Personen zu nominieren.  
 
 
 

  § 54 (Wahl und Abwahl des*der Präsident*in), Absatz 2 bleibt unverändert 
 
4Das Kuratorium nimmt zu den betreffenden Vorschlägen Stellung. 
 
Die Rückgabe an den AS ist zu zeitaufwendig. Das KU hat ohnehin noch nie eigene 
Vorschläge gebracht. 
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17.  § 54 (Wahl und Abwahl des*der Präsident*in), Absatz 7: 
(7) 1Eine Abwahl des*der Präsident*in kann auf Vorschlag des Akademischen Senats im 
Einvernehmen mit dem Kuratorium oder auf Vorschlag des Kuratoriums im Einvernehmen mit 
dem Akademischen Senat erfolgen. 2Sowohl der Vorschlag als auch das Einvernehmen bedarf 
der Mehrheit von zwei Dritteln der Stimmen der Mitglieder. 3Die Abwahl erfolgt durch den 
Erweiterten Akademischen Senat den Wahlkonvent mit der Mehrheit von zwei Dritteln der 
Stimmen der Mitglieder. 
 
Das gleiche Gremium sollte für Wahl und Abwahl verantwortlich sein: 
Da der Wahlkonvent befürwortet wurde, muss hier EAS durch „Wahlkonvent“ ersetzt werden.  
Das wurde in der GrundO-Fassung 2017 übersehen. 
 

  § 54 (Wahl und Abwahl des*der Präsident*in), Absatz 7: 
(7) 1Eine Abwahl des*der Präsident*in kann auf Vorschlag des Akademischen Senats im 
Einvernehmen mit dem Kuratorium oder auf Vorschlag des Kuratoriums im Einvernehmen mit 
dem Akademischen Senat erfolgen. 2Sowohl der Vorschlag als auch das Einvernehmen bedarf 
der Mehrheit von zwei Dritteln der Stimmen der Mitglieder. 3Die Abwahl erfolgt durch den 
Erweiterten Akademischen Senat mit der Mehrheit von zwei Dritteln der Stimmen der Mitglieder. 
 
EAS als Abwahlgremium sollte beibehalten werden, weil die Senatsverwaltung hierzu nichts 
angemerkt hat. 

18.  (1) Die Vorschläge für die Wahl der Präsident*in werden vom Akademischen Senat 
beschlossen. 2Für die Wahl des*der Präsident*in sind diejenigen Vorschläge zu 
berücksichtigen, die von der Mehrheit der Mitglieder des Akademischen Senates unterstützt 
werden.1Die Vizepräsident*innen werden vom Wahlkonvent mit der Mehrheit der gültigen 
Stimmen gewählt. 2§ 54 Absatz 2 Satz 1 und 2 sowie § 54 Absatz 3 Satz 2 findet  entsprechende 
Anwendung. 
 

   

19.  Änderungsantrag Bahnik:  
Bisherige § 60, 61, 62, 63 sollen ersetzt werden durch folgende Paragrafen: 
 
bisher § 62 Entwurf Grundordnung, soll ersetzt werden durch:  
 

§ 60 
Beratungs- und Beschwerdestelle 

 
(1) Die TU Berlin richtet für das Anliegen der diskriminierungsfreien Hochschule eine Beratungs- 
und Beschwerdestelle ein. Die Einrichtung der Beschwerdestelle nach §13 Abs. 1 AGG bleibt 
hiervon unberührt.  
 
(2) Die Beratungs- und Beschwerdestelle entwickelt ein Beschwerdeverfahren, dass in einer 
Satzung geregelt wird. Die Beratungs- und Beschwerdestelle berät Betroffene von 
Diskriminierung. Sie nimmt Beschwerden entgegen und empfiehlt der Hochschulleitung 
Maßnahmen zur Behebung von Beschwerden. Die Beratungs- und Beschwerdestelle informiert 
und sensibilisiert die Hochschulangehörigen für das Anliegen der diskriminierungsfreien 
Hochschule und entwickelt Präventionsmaßnahmen.  
 

  §§ 60-63 bleiben unverändert (Reihenfolge ggf. redaktionell anpassbar): 
 

§ 60  
Aufgaben und Stellung der*des Beauftragten für Diversität und Antidiskriminierung 

 
(1) 1Zur Wahrnehmung der in § 5b Abs. 1 und 2 BerlHG sowie in § 59a Abs. 2 BerlHG 
beschriebenen Aufgaben wird vom Akademischen Senat ein*e Beauftragte*r für Diversität und 
Antidiskriminierung bestellt. 2Er*sie nimmt auch die Beratungsfunktion der Organe der 
Technischen Universität Berlin nach § 5b Abs. 3 BerlHG wahr. 
 
(2) Der Akademische Senat kann Vorgaben für den Bericht der*des Beauftragte*n für Diversität 
und Antidiskriminierung verlangen, sofern diese nicht die Unabhängigkeit seiner*ihrer 
Aufgabenerfüllung einschränken. 
 
(3) Er*sie ist in der Ausübung Ihrer*seiner Tätigkeit unabhängig und arbeitet 
weisungsungebunden. 
 
(4) Gegenüber der Frauen- und Gleichstellungsbeauftragen besteht keinerlei Über- oder 
Unterordnungsverhältnis. 
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(3) Informationen über persönliche und sachliche Verhältnisse von Betroffenen dürfen nicht 
ohne deren Einverständnis an Dritte weitergegeben oder sonst verwertet werden. Die 
Beratungs- und Beschwerdestelle ist in der Ausübung der Tätigkeit unabhängig und arbeitet 
weisungsungebunden. 
 
(4) Die Beratungs- und Beschwerdestelle ist mit den erforderlichen Sach- und 
Personalressourcen auszustatten.   
(5) Die Beratungs- und Beschwerdestelle ist Mitglied in der Kommission für Diversität und 
Antidiskriminierung.  
 
bisher § 63 Entwurf der Grundordnung, soll ersetzt werden durch:  
 

§ 61  
Dezentrale Ansprechpersonen für Diversität und Antidiskriminierung 

 
(1) Soweit dies aufgrund ihrer Größe und Struktur erforderlich ist, benennen die Fakultäten, 
Zentralinstitute, Zentraleinrichtungen und sonstige Einrichtungen der Hochschule dezentrale 
Ansprechpersonen für Diversität und Antidiskriminierung.  
 
(2) Die dezentralen Ansprechpersonen beraten die Organe und Gremien ihres Bereichs zur 
Entwicklung von Studiengängen, zu Fragen der Studierbarkeit und in Berufungsverfahren. Sie 
haben in ihren Bereichen Teilnahme-, Antrags- und Rederecht in allen Sitzungen der Gremien.  
 
(3) Zur Kompensation der Aufgabenwahrnehmung kann § 11 Absatz 2 entsprechend 
angewendet werden. Eine parallele Amtswahrnehmung mit den Aufgaben der nebenberuflichen 
Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten ist nicht möglich.  
 
(4) Die dezentralen Ansprechpersonen sollen für den gemeinsamen Austausch und zur 
strukturellen Weiterentwicklung der TU Berlin in Fragen von Diversität und Antidiskriminierung 
Mitglied in der Kommission für Diversität und Antidiskriminierung sein.  
  
 
bisher § 60 und 61 Entwurf Grundordnung, soll ersetzt werden durch: 
 

§ 62 
Kommission für Diversität und Antidiskriminierung 

 

(5) Anstelle der Wahl einer*eines Beauftragten für Diversität und Antidiskriminierung kann der 
Akademische Senat auch ein Gremium für Diversität und Antidiskriminierung beauftragen. 
 
(6) 1Soweit ein Gremium für Diversität und Antidiskriminierung eingerichtet wird, wird festgelegt, 
wer darin die Sprecher*innenfunktion wahrnimmt. 2Der*die Sprecher*in nimmt die in den 
Absätzen 2 und 3 beschriebene Vertretung in den Gremien wahr. 3Der*die Sprecher*in kann 
sich durch ein anderes Mitglied der Ansprechstelle vertreten lassen. 4Die Absätze 4 und 5 gelten 
für die Ansprechstelle entsprechend. 
 
(7) Zur Kompensation der Aufgabenwahrnehmung soll § 11 Absatz 2 entsprechend angewendet 
werden. 

 
§ 61  

Bestellung der*des Beauftragten für Diversität und Antidiskriminierung 
 

(1) 1Die Bestellung der*des Beauftragten für  Diversität und Antidiskriminierung erfolgt durch 
den Akademischen Senat und gilt für einen Zeitraum von sechs Jahren. 2Erfolgt nach Ablauf 
eine Bestätigung durch den Akademischen Senat, ist das Dienstverhältnis zu entfristen. 
 
(2) Eine Abwahl durch den Akademischen Senat ist nicht möglich. 
 
(3) 1Soweit der Akademische Senat ein Gremium für Diversität und Antidiskriminierung 
beauftragt, wird dieses ebenfalls für sechs Jahre eingerichtet. 2Die in das Gremium entsandten 
Personen sind für eine Amtszeit von 2 Jahren zu entsenden. 
 

§ 62  
Beratungs- und Beschwerdestelle Diversität und Antidiskriminierung 

 
(1) Die Beratungs- und Beschwerdestelle dient als Anlaufstelle für alle an der Technischen 
Universität Berlin von Diskriminierung Betroffenen. 
 
(2) Neben der Durchführung vertraulicher Beratungen nimmt sie alle Beschwerden im 
Zusammenhang mit Diversitäts- und Antidiskriminierungsangelegenheiten entgegen, prüft die 
Vorwürfe und entwickelt Lösungsvorschläge für das Präsidium. 
 
(3) Je nach Charakter der Beschwerde kann sich die Beschwerdestelle zur Unterstützung an 
die*den Beauftragten (oder die Ansprechstelle) für Diversität und Antidiskriminierung , die 
Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten sowie die*den Beauftragte*n für Studierende mit 
Behinderungen und chronischen Erkrankungen wenden. 
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(1) Vom Akademischen Senat wird eine Kommission für Diversität und Antidiskriminierung nach 
§ 59a Absatz 1 BerlHG eingesetzt.  
 
(2) Die Kommission empfiehlt der Hochschule auf Basis der Analyse von Benachteiligungen, 
Maßnahmen zum Abbau von individuellen und strukturellen Barrieren. Zur Kompensation der 
Aufgabenwahrnehmung kann § 11 Absatz 2 entsprechend angewendet werden. Die 
Kommission ist mit den zur Erfüllung ihrer Aufgaben notwendigen Personal- und Sachmitteln 
auszustatten.  
 
(3) Die Kommission für Diversität und Antidiskriminierung erstellt mindestens alle zwei Jahre 
einen Bericht über den Stand der Entwicklung der TU Berlin hin zur Verwirklichung der 
Chancengleichheit und Antidiskriminierung. Der Akademische Senat nimmt zu dem Bericht 
Stellung.  
 
(4) Die*der Vorsitzende der Kommission für Diversität und Antidiskriminierung hat Teilnahme-, 
Antrags- und Rederecht in den zentralen Gremien der Universität. 
 
(5) Zusätzlich zu einer Kommission für Diversität und Antidiskriminierung kann der 
Akademische Senat auch eine Person als Beauftragte*n für Diversität und Antidiskriminierung 
wählen. Diese*r ist mit den zu Erfüllung ihrer*seiner Aufgaben notwenigen mit Personal- und 
Sachmitteln auszustatten. In diesem Fall wird die*der Beauftragte für eine Amtszeit von 6 
Jahren vom Akademischen Senat gewählt. Wird die*der Beauftragte durch Wiederwahl vom 
Akademischen Senat im Amt bestätigt, ist das Dienstverhältnis zu entfristen.  
 
Begründung siehe Antrag Bahnik in Cloud 
 

 
(4) Ein einheitliches Beschwerdeverfahren wird durch Satzung geregelt. 
 
(5) Die Einrichtung einer Beschwerdestelle nach § 13 Abs. 1 AGG bleibt davon unberührt. 
 
 

§ 63  
Dezentrale Ansprechpersonen für Diversität und Antidiskriminierung 

 
 (1) Fakultäten, Zentralinstitute, Zentraleinrichtungen und sonstige Einrichtungen der 
Hochschule benennen Ansprechpersonen oder Gremien für Diversität und Antidiskriminierung 
soweit dies aufgrund ihrer Größe und Struktur erforderlich ist. 
 
(2) 1Die Ansprechpersonen bzw. die Gremien dienen als Multiplikatoren für die Arbeit der*des 
Beauftragten (oder der Ansprechstelle) für Diversität und Antidiskriminierung und. 2Innerhalb 
ihres jeweiligen Bereichs haben Sie ein Teilnahme-, Antrags- und Rederecht in allen Sitzungen 
der Gremien. 3§ 62 Absatz 6 gilt entsprechend. 
 
(3) Zur Kompensation der Aufgabenwahrnehmung kann § 11 Absatz 2 entsprechend 
angewendet werden. 
 
(4) Eine parallele Amtswahrnehmung mit den Aufgaben einer nebenberuflichen Frauen- und 
Gleichstellungsbeauftragten ist nicht möglich. 
 
Andere Sortierung; Beauftragte*r oder Kommission statt Kommission und ggf. auch 
Beauftragte*r, inhaltliche Unterschiede minimal; KEINE Festlegung, wer in der Kommission ist 
(bestimmt der AS mit dem Einsetzungsbeschluss, kann also bei jeder neuen Einsetzung auch 
variieren) 
 

20.  § 70 Abweichung vom BerlHG gemäß § 7a BerlHG wird wie folgt gefasst (und nach der 
Endabstimmung am 05.07. ggf. noch redaktionell korrigiert): 
 

§§ 70 
Abweichung vom BerlHG gemäß § 7a BerlHG 

 
Die Grundordnung der Technischen Universität Berlin enthält folgende Abweichungen vom 
BerlHG gemäß § 7a BerlHG: 
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1. § 19 Absatz 1 weicht ab von § 51 Absatz 1 BerlHG (Einführung Wahlkonvent als 
zentrales Gremium) 
 

2. §§ 21 Absatz 2 Satz 1 Nr. 9, 31 Nr 3, 35 Absatz 1 Satz 1 Nr. 2 weichen ab von §§ 52 
Absatz 8,63 Satz 2, § 65 Absatz Nr. 2 BerlHG (Jährlicher Rechenschaftsbericht)  nur 
wenn EAS für alle 2 Jahre votiert 
 

3. § 22 Absatz 4 weicht ab von § 55 Absatz 2 BerlHG (Amtszeit 4 Jahre, nur einmalige 
direkte Wiederwahl möglich) 
 

4. § 54 Absatz 3 bis 7 weicht ab von § 55 Absatz 2 und 4 BerlHG (Wahl und Abwahl P 
durch Wahlkonvent) 
 

5. § 55 weicht ab von §§ 57 Absatz 3 und 5, 65 Absatz 1 Nr. 5 (Nominierung VPs, Wahl 
und Abwahl VPs durch Wahlkonvent) 
 

6. §§ 24 Absatz 2, 56 weichen ab von §§ 58 Absatz 3 bis 5 und 7, 65 Absatz 1 Nr. 5 
(Amtszeit, Nominierung, Wahl und Abwahl K, ÖRAV) 
 

7. § 25 Absatz 3 weicht ab von § 60 Absatz 3 (Ferienausschuss für Sitzungen in 
vorlesungsfreier Zeit möglich 
 

8. §§ 26 Nr. 3, 54-56 weichen ab von § 63 Satz 1 (Aufgabenverschiebung an AS bzw. 
Wahlkonvent) 
 
 

9. § 34 Absatz 1 bis 3 weicht ab von § 64 Absatz 1 und 2 
 

10. § 54 Absatz 2 Satz 4 und 5 weicht ab von § 65 Absatz 1 Nr. 5 (Nominierung P) 
 

Es handelt sich um eine reine redaktionelle Arbeit. Die TU ist verpflichtet, die Abweichungen 
vom BerlHG kenntlich zu machen. 
 

21.  Nach § 70 wird folgender § 71 Absatz 1 Sätze 1 und 2 eingefügt: 
§ 71 

Übergangsvorschriften 
 

  Nach § 70 wird folgender § 71 Absatz 1 Sätze 1 und 2 eingefügt: 
§ 71 

Übergangsvorschriften 
 

(1) 1Soweit in dieser Grundordnung für Amtszeiten eine Begrenzung für Wiederwahlmöglichkeit 
vorgesehen ist, werden die Bestimmungen nur auf nach Inkrafttreten beginnende Amtszeiten 
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(1) 1Soweit in dieser Grundordnung für Amtszeiten eine Begrenzung für Wiederwahlmöglichkeit 
vorgesehen ist, werden die Bestimmungen auf bei Inkrafttreten laufende, noch nicht beendete 
Amtszeiten angewendet. 2Abgeschlossene Amtszeiten werden nicht berücksichtigt. (…) 
(2) (…) 
 
Die derzeit laufende Amtszeit des Präsidiums würde also mitgerechnet werden und sie dürften 
nur noch einmal wiedergewählt werden.  
 

angewendet. 2Abgeschlossene oder bei Inkrafttreten laufende Amtszeiten werden nicht 
berücksichtigt. 3Fristbeginn für in der Grundordnung neugeregelte Fristen ist der Tag des 
Inkrafttretens.  
 
(2) (…) 
 
Die derzeit laufende Amtszeit des Präsidiums würde also NICHT mitgerechnet werden und sie 
dürften noch zweimal wiedergewählt werden.  
 

22.  Nach § 70 wird folgender § 71 Absatz 1 Sätze 3 und 4 eingefügt: 
§ 71 

Übergangsvorschriften 
 

(1) (…) 3Fristbeginn für in der Grundordnung neugeregelte Fristen ist der Tag des 
fristauslösenden Ereignisses. 4Soweit dadurch eine Frist bereits abgelaufen sein sollte, 
verlängert sich diese um ein Jahr ab dem Tag des Inkrafttretens. 
 
(2) (…) 
  
Satz 3 und 4 sind beispielsweise bedeutsam für § 48a Absatz 5 Satz 3 (Neugliederung von 
Instituten mit weniger als vier HL): die betroffenen Institute hätten also nach Inkrafttreten ggf. 
nur noch 1 Jahr Zeit.; Institute, deren HL-Zahl später unter 4 sinkt, hätten 4 Jahre Zeit. 
 

  Nach § 70 wird folgender § 71 Absatz 1 Satz 3 eingefügt: 
§ 71 

Übergangsvorschriften 
 

(1) (…) 33Fristbeginn für in der Grundordnung neugeregelte Fristen ist der Tag des Inkrafttretens.  
 
 
(2) (…) 
  
Satz 3 ist beispielsweise bedeutsam für § 48a Absatz 5 Satz 3 (Neugliederung von Instituten 
mit weniger als vier HL): die betroffenen Institute hätten also nach Inkrafttreten 4 Jahre Zeit für 
die Neugliederung, unabhängig davon wie lange die Situation schon besteht. 
 

23.  In § 71 wird folgender Absatz 2 eingefügt: 
 
(2) Für Präsidiumswahlen nach Inkrafttreten dieser Grundordnung wird, soweit zwischen 
Inkrafttreten und Wahl keine Wahlen zum Akademischen und Erweiterten Akademischen Senat 
stattgefunden haben, der Wahlkonvent aus dem Ergebnis der letzten Wahlen zum 
Akademischen und Erweiterten Akademischen Senat gebildet. 
 
Regelung wichtig, um eine schnellstmögliche Konstituierung zu ermöglichen. Sonst könnte es 
sein, dass der erste Wahlkonvent erst für die Präsisdiumswahlen 2030 zusammenträte (s. 
rechts) 

  In § 71wird KEIN Absatz 2 eingefügt. 
 
 
Keine Übergangsregelung zum Wahlkonvent: 
 
Der Wahlkonvent müsste erst gewählt und konstituiert werden (ggf. erst 2026, weil die 
GrundO ggf. bis zur Bekanntmachung der Wahlen im Oktober 2023 bestätigt und 
inkraftgetreten ist) und würde dann erst die darauf folgenden Präsidien (2030!) wählen. 
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Redaktionelle Änderung der am 14.06. vom EAS beschlossenen Wahlkonventsregelungen (Ziel: bessere Lesbarkeit, inhaltlich unverändert) z.K. 

Mit Kennzeichnung, was gestrichen / geändert wurde Zur besseren Lesbarkeit nur mit den Einfügungen (ohne die Streichungen) 
 

§ 54 
Wahl und Abwahl des*der Präsident*in   

 
(…) 
 
(3) 1Der*die Präsident*in wird vom Wahlkonvent mit den Stimmen der Mehrheit der Mitglieder 
gewählt. 2Sie*er muss mindestens drei Stimmen der Mitglieder jeder Gruppe nach § 45 Absatz 
1 BerlHG auf sich vereinen (Mindestquorum). 3Das Quorum entfällt bei nur einem*einer 
Kandidat*in im dritten Wahlgang, bei mehreren Kandidat*innen im vierten Wahlgang. 4Ab dem 
dritten Wahlgang ist der Wahlkonvent ungeachtet der Zahl der anwesenden Mitglieder 
beschlussfähig. 
 
(4) 1Wird nur ein*e Kandidat*in von den Gremien zur Wahl vorgeschlagen, die oder der im ersten 
und zweiten Wahlgang nicht die Stimmen der Mehrheit der Mitglieder sowie die Stimmen von 
mindestens drei Mitgliedern jeder Gruppe nach § 45 Absatz 1 BerlHG erhält, so wird sie oder er 
zum*zur Präsident*in gewählt, wenn sie oder er im dritten Wahlgang die einfache Mehrheit der 
gültigen Stimmen erhält. 2Absatz 5 Satz 2 Absatz 4 Satz 2 und Absatz 4 Satz 5 findet 
entsprechende Anwendung. 
 
(5) 1Kommt eine Wahl zwischen mehreren Kandidat*innen auch im zweiten Wahlgang nicht 
zustande, findet zwischen den beiden Kandidatinnen oder Kandidaten, die im zweiten Wahlgang 
die meisten Stimmen erhalten haben, ein dritter Wahlgang statt, in dem zur Präsidentin oder 
zum Präsidenten gewählt wird, wer die einfache Mehrheit der gültigen Stimmen erhält. 2In 
diesem Wahlgang ist der Erweiterte Akademische Senat ungeachtet der Zahl der anwesenden 
Mitglieder beschlussfähig. 2Im Falle von Stimmengleichheit erfolgt der dritte Wahlgang auch 
zwischen mehreren Kandidat*innen. 3Im dritten Wahlgang ist zum*zur Präsident*in gewählt, wer 
die meisten Stimmen erhält. 4Absatz 3 Satz 2 findet entsprechende Anwendung. 5In diesem 
Wahlgang ist der Wahlkonvent ungeachtet der Zahl der anwesenden Mitglieder beschlussfähig. 
 
(6) 1Kommt eine Wahl auch im dritten Wahlgang nicht zustande, so findet nur in den Fällen ein 
vierter Wahlgang statt, in denen in den vorangegangenen Wahlgängen mehrere Kandidat*innen 
zur Wahl standen. 2In ihm tritt treten die beiden Kandidat*innen an, wer die im dritten Wahlgang 
die meisten Stimmen erhalten hat haben. 3Im Falle von Stimmengleichheit nimmt nur 
derjenige*diejenige Kandidat*in mit den meisten Stimmen am vierten Wahlgang teil, die oder 
der im dritten Wahlgang bei mehr Gruppen nach § 45 Absatz 1 BerlHG das Mindestquorum 

 
§ 54 

Wahl und Abwahl des*der Präsident*in   
 
(…) 
 
(3) 1Der*die Präsident*in wird vom Wahlkonvent mit den Stimmen der Mehrheit der Mitglieder 
gewählt. 2Sie*er muss mindestens drei Stimmen der Mitglieder jeder Gruppe nach § 45 Absatz 
1 BerlHG auf sich vereinen (Mindestquorum). 3Das Quorum entfällt bei nur einem*einer 
Kandidat*in im dritten Wahlgang, bei mehreren Kandidat*innen im vierten Wahlgang. 4Ab dem 
dritten Wahlgang ist der Wahlkonvent ungeachtet der Zahl der anwesenden Mitglieder 
beschlussfähig. 
 
(4) 1Wird nur ein*e Kandidat*in zur Wahl vorgeschlagen, die oder der im ersten und zweiten 
Wahlgang nicht die Stimmen der Mehrheit der Mitglieder sowie die Stimmen von mindestens 
drei Mitgliedern jeder Gruppe nach § 45 Absatz 1 BerlHG erhält, so wird sie oder er zum*zur 
Präsident*in gewählt, wenn sie oder er im dritten Wahlgang die einfache Mehrheit der gültigen 
Stimmen erhält. 
 
 (5) 1Kommt eine Wahl zwischen mehreren Kandidat*innen auch im zweiten Wahlgang nicht 
zustande, findet zwischen den beiden Kandidatinnen oder Kandidaten, die im zweiten Wahlgang 
die meisten Stimmen erhalten haben, ein dritter Wahlgang statt. 2Im Falle von 
Stimmengleichheit erfolgt der dritte Wahlgang auch zwischen mehreren Kandidat*innen. 3Im 
dritten Wahlgang ist zum*zur Präsident*in gewählt, wer die meisten Stimmen erhält. 
 
(6) 1Kommt eine Wahl auch im dritten Wahlgang nicht zustande, so findet nur in den Fällen ein 
vierter Wahlgang statt, in denen in den vorangegangenen Wahlgängen mehrere Kandidat*innen 
zur Wahl standen. 2In ihm treten die beiden Kandidat*innen an, die im dritten Wahlgang die 
meisten Stimmen erhalten haben. 3Im Falle von Stimmengleichheit nimmt nur 
derjenige*diejenige Kandidat*in mit den meisten Stimmen am vierten Wahlgang teil, die oder 
der im dritten Wahlgang bei mehr Gruppen nach § 45 Absatz 1 BerlHG das Mindestquorum 
erreicht hat. 4Besteht auch hier Gleichheit, erfolgt auch der vierte Wahlgang mit mehreren 
Kandidat*innen. 5Im vierten Wahlgang ist zum*zur Präsident*in gewählt, wer die meisten 
Stimmen erhält.  
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erreicht die Bedingung nach Absatz 3 Satz 2 erfüllt hat. 4Besteht auch hier Gleichheit, erfolgt 
auch der vierte Wahlgang mit mehreren Kandidat*innen. 5Im vierten Wahlgang ist zum*zur 
Präsident*in gewählt, wer die meisten Stimmen erhält. 6Absatz 4 Satz 2 und Absatz 4 Satz 5 
findet entsprechende Anwendung.  
 
(8) Die Präsidentin oder der Präsident wird vom Senat von Berlin bestellt. 
 
(7) 1Eine Abwahl des*der Präsident*in kann auf Vorschlag des Akademischen Senats im 
Einvernehmen mit dem Kuratorium oder auf Vorschlag des Kuratoriums im Einvernehmen mit 
dem Akademischen Senat erfolgen. 2Sowohl der Vorschlag als auch das Einvernehmen bedarf 
der Mehrheit von zwei Dritteln der Stimmen der Mitglieder. 3Die Abwahl erfolgt durch den 
Erweiterten Akademischen Senat / den Wahlkonvent mit der Mehrheit von zwei Dritteln der 
Stimmen der Mitglieder. 
 

(7) 1Eine Abwahl des*der Präsident*in kann auf Vorschlag des Akademischen Senats im 
Einvernehmen mit dem Kuratorium oder auf Vorschlag des Kuratoriums im Einvernehmen mit 
dem Akademischen Senat erfolgen. 2Sowohl der Vorschlag als auch das Einvernehmen bedarf 
der Mehrheit von zwei Dritteln der Stimmen der Mitglieder. 3Die Abwahl erfolgt durch den 
Erweiterten Akademischen Senat / den Wahlkonvent mit der Mehrheit von zwei Dritteln der 
Stimmen der Mitglieder. 
 

§ 55 Wahl und Abwahl der Vizepräsident*innen 
 

(1) 1Die Vizepräsident*innen werden vom Wahlkonvent mit der Mehrheit der gültigen Stimmen 
gewählt. 2§ 54 Absatz 2 Satz 1 und 2 sowie § 56 Absatz 3 Satz 2 findet ab dem 3. Wahlgang 
entsprechende Anwendung. 
 
(1) 1Die Vorschläge für die Wahl der Vizepräsident*in werden vom Akademischen Senat 
beschlossen. 2Es sind diejenigen Vorschläge zu berücksichtigen, die von der Mehrheit der 
Mitglieder des Akademischen Senates unterstützt werden. 31Die Vizepräsident*innen werden 
vom Wahlkonvent mit der Mehrheit der gültigen Stimmen gewählt. 2Das Erfordernis des 
Mindestquorums aus § 54 Absatz 3 Satz 2 findet in allen, außer den jeweils letzten möglichen 
Wahlgängen entsprechende Anwendung. 3Ab dem zweiten Wahlgang ist der Wahlkonvent 
ungeachtet der Zahl der anwesenden Mitglieder beschlussfähig 
 
(2)1Wird Steht für ein Amt der weiteren Vizepräsident*innen nur ein*e Kandidat*in  zur Wahl 
vom Akademischen Senat vorgeschlagen, der*die nicht die Mehrheit der gültigen Stimmen 
sowie die Stimmen von mindestens drei Mitgliedern jeder Gruppe nach § 45 Absatz 1 BerlHG 
erhält, findet ein weiterer Wahlgang statt. 2§ 3 Absatz 4 Satz 2 und § 54 Absatz 4 Satz 5 
finden entsprechende Anwendung. 
 
(3) 1Erreicht von mehreren Kandidat*innen kein*e Kandidat*in die Mehrheit der gültigen 
Stimmen sowie die Stimmen von mindestens drei Mitgliedern jeder Gruppe nach § 45 Absatz 
1 BerlHG, findet zwischen den beiden Kandidat*innen, die die meisten Stimmen erhalten 
haben, ein zweiter Wahlgang statt. 2Im Falle von Stimmengleichheit erfolgt dieser Wahlgang 
auch zwischen mehreren Kandidat*innen. 3I§ 54 Absatz 3 Satz 2 und § 56 Abs. 4 Satz 5 findet 
entsprechende Anwendung. 
 

§ 55 Wahl und Abwahl der Vizepräsident*innen 
 

(1) 1Die Vizepräsident*innen werden vom Wahlkonvent mit der Mehrheit der gültigen Stimmen 
gewählt. 2Das Erfordernis des Mindestquorums aus § 54 Absatz 3 Satz 2 findet in allen, außer 
den jeweils letzten möglichen Wahlgängen entsprechende Anwendung. 3Ab dem zweiten 
Wahlgang ist der Wahlkonvent ungeachtet der Zahl der anwesenden Mitglieder beschlussfähig 
 
(2)1Steht für ein Amt der Vizepräsident*innen nur ein*e Kandidat*in zur Wahl, der*die nicht die 
Mehrheit der gültigen Stimmen sowie die Stimmen von mindestens drei Mitgliedern jeder 
Gruppe nach § 45 Absatz 1 BerlHG erhält, findet ein weiterer Wahlgang statt. 
 
 (3) 1Erreicht von mehreren Kandidat*innen kein*e Kandidat*in die Mehrheit der gültigen 
Stimmen, findet zwischen den beiden Kandidat*innen, die die meisten Stimmen erhalten 
haben, ein zweiter Wahlgang statt. 2Im Falle von Stimmengleichheit erfolgt dieser Wahlgang 
auch zwischen mehreren Kandidat*innen.  
 
(4) 1Kommt eine Wahl auch im zweiten Wahlgang nicht zustande, so findet nur in den Fällen 
ein dritter Wahlgang statt, in denen in den vorangegangenen Wahlgängen mehrere 
Kandidat*innen zur Wahl standen. 2In ihm treten die beiden Kandidat*innen an, die im zweiten 
Wahlgang die meisten Stimmen erhalten haben.  3Im Falle von Stimmengleichheit nimmt nur 
derjenige*diejenige Kandidat*in mit den meisten Stimmen am dritten Wahlgang teil, der*die im 
zweiten Wahlgang bei mehr Gruppen nach § 45 Absatz 1 BerlHG die Bedingung des 
Mindestquorums erfüllt hat. 4Besteht auch hier Gleichheit, erfolgt auch der dritte Wahlgang mit 
mehreren Kandidat*innen. 5Im dritten Wahlgang ist zum*zur Vizepräsident*in gewählt, wer die 
meisten Stimmen erhält.  
 
(5) Für die Abwahl von Vizepräsident*innen gilt § 54 Absatz 7 entsprechend. 
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(4) 1Kommt eine Wahl auch im zweiten Wahlgang nicht zustande, so findet nur in den Fällen 
ein dritter Wahlgang statt, in denen in den vorangegangenen Wahlgängen mehrere 
Kandidat*innen zur Wahl standen. 2In ihm tritt treten die beiden Kandidat*innen an, wer die im 
zweiten Wahlgang die meisten Stimmen erhalten hat haben.  3Im Falle von Stimmengleichheit 
nimmt nur derjenige*diejenige Kandidat*in mit den meisten Stimmen am dritten Wahlgang teil, 
der*die im zweiten Wahlgang bei mehr Gruppen nach § 45 Absatz 1 BerlHG die Bedingung 
des Mindestquorums erfüllt hat. 4Besteht auch hier Gleichheit, erfolgt auch der dritte Wahlgang 
mit mehreren Kandidat*innen. 5Im dritten Wahlgang ist zum*zur weiteren Vizepräsident*in 
gewählt, wer die meisten Stimmen erhält. 6Absatz 4 Satz 2 und § 54 Absatz 4 Satz 5 finden 
entsprechende Anwendung.  
 
(5) Für die Abwahl von Vizepräsident*innen gilt § 54 Absatz 7 entsprechend. 

 

 

 


	2023-06-21 EAS Protokoll
	Pr o t o k o l l der Sitzung des Erweiterten Akademischen Senats der Technischen Universität Berlin am Mittwoch, dem 21.06.2023
	Die Sitzung wird um 15:18 Uhr geschlossen.
	Vorsitz: Pat Schubert     Protokoll: Lara van Gemmern

	02 EAS Beschlussliste GrundO Stand 20-06



